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1. Anlass und Ziele des Wasserrechtlichen Fachbeitrages  

Im 2,2 ha großen Plangebiet in Liepgarten westlich der Torgelower Straße und nördlich der 
Koloniestraße soll ein Allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 und einer zulässigen 
maximalen Versiegelung von 45 % entstehen.  

 
Abbildung 2: Biotope des Plangebietes (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2022) 

 
Die untere Wasserbehörde fordert in der Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald vom 03.12.2019 zur Planungsanzeige des Vorhabens: 
“1. Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes ist auch ein Wasserrechtlicher Fachbeitrag (WFB) 
zur Prüfung des Verschlechterungsverbotes und des Zielerreichungsgebotes nach EG- 
Wasserrahmenrichtlinie (EEG-WRRL) zu erarbeiten. Mit diesem Wasserrechtlichen 
Fachbeitrag ist auch eine Bewertung des gesammelten Niederschlagswassers gemäß DWA-
Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der unteren 
Wasserbehörde zur Prüfung vorzulegen.  
2. Im Übrigen gelten die Artikel 1 und 4 der EEG-WRRL, die jede nachteilige Änderung 
(Verschlechterungsverbot) des Zustandes eines Gewässers (Oberflächen- und Grundwasser) 
untersagen.“ 
 
 
2. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß der EEG-WRRL (Richtlinie 2000/60/EG): 
⚫ Punkt a) des Artikel 1 „Ziel“ wird die „Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie 
Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt“ an-
gestrebt. 
⚫ Absatz 1 des Artikel 4 „Umweltziele“ gilt bei Oberflächengewässern in Bezug auf die 
Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete festgelegten 
Maßnahmenprogramme folgendes: 
Ziffer i, Punkt a) „die Mitgliedstaaten führen, ……., die notwendigen Maßnahmen durch, um 
eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern;“ 
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Ziffer i, Punkt b) „die Mitgliedstaaten führen, ……, die erforderlichen Maßnahmen durch, um 
die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und 
eine Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkörper zu verhindern;“ 
⚫ Absatz 1 des Artikel 5 „Merkmale der Flussgebietseinheit, Überprüfung der 
Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und wirtschaftliche Analyse der 
Wassernutzung“ sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, „dass für jede Flussgebietseinheit oder für den 
in sein Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit ……..eine 
Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der 
Oberflächengewässer und des Grundwassers…….. durchgeführt und spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie abgeschlossen“ wird“ 
 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 47 „Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser“ Absatz 1 
ist das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass „3. ein guter mengenmäßiger und ein guter 
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmäßigen Zustand 
gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasser-
neubildung.“ 
 
Gemäß LWaG § 31 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ Absatz 3 gilt: „Bei der Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen und Aufforstungen sind die Belange der Grundwasserneu-
bildung zu beachten. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Grundwasserneubildung nicht durch 
Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen des Versickerungsvermögens des 
Bodens wesentlich eingeschränkt wird. Feuchtgebiete und bedeutende Einsickerungsbereiche 
sind von baulichen Anlagen freizuhalten, soweit nicht überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit etwas anderes erfordern.“ 
 
Die obenstehenden Gesetzesauszüge bilden die Grundlage für das Erfordernis des vorliegen-
den Wasserrechtlichen Fachbeitrages. 
 
3. Betrachtungsrelevante Wasserkörper  
 
Das von Nord nach Süd von ca. 5 m auf ca. 2,5 m über NHN geneigte, 2,2 ha große Plangebiet 
befindet sich im Süden von Liepgarten, an der Einmündung der Koloniestraße in die Torgelo-
wer Straße, fast ausschließlich auf Ackerflächen. Es besteht ein großräumiges Gefälle von 
Süden/Westen nach Osten Richtung Uecker. Im Westen sind der Apotherkerberg mit 10 m bis 
20 m über NHN und im Süden/Südwesten eine Geländekuppe von Jädkemühl bis Starkenloch 
mit 5 m bis 12,5 m ü.NHN die höchsten Erhebungen die allmählich Richtung Torgelower 
Straße/ Ueckermünder Straße auf 2,5 m und weiter östlich auf 0 m ü. NHN abfallen.  
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet und die Bauflächen sind nicht 
extrem überflutungsgefährdet.  
 
Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der Ackernutzung gestört und verdichtet. Der 
natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten San-
den. Grundlage dieser Aussage sind die im Kartenportal des Landesamtes für Umwelt Natur-
schutz und Geologie M-V öffentlich zugänglichen Informationen, die in Abbildung 4 
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zusammengefasst dargestellt sind. Hier wurden die Daten der Schichtenverzeichnisse des 
Landesbohrdatenspeichers (siehe Anhang 3), der geologischen Übersichtskarte M:1:500.000, 
der Karte der Niedermoorböden und der Karte zu den Grundwasserflurabständen verschnitten 
und ausgewertet. 
 
Betrachtungsrelevante Wasserkörper sind ein WRRL-Grundwasserkörper und zwei WRRL-
Fließgewässer. Diese sind auf folgender Abbildung 3 dargestellt. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Bereich des WRRL Grundwasserkörpers ODR_OF_2 „Uecker“. 
Das mehr als 2 m bis 5 m unter Flur anstehende Grundwasser entstammt einem lokalen 
unbedeckten Grundwasserleiter, der aufgrund der nichtbindigen Überdeckung vermutlich nicht 
geschützt ist.  
 

 
Abbildung 3: Lage der Wasserkörper (© LAIV – MV 2020) 
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Abbildung 4: Boden, Grundwasser, Gewässer im Untersuchungsraum (© LAIV – MV 2022) 



7 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
WFB für den Bebauungsplan Nr. 5/2019 „Wohnen am Kirchenbruch“ der Gemeinde Liepgarten 

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

Das Grundwasser hat hauptsächlich den Status eines nicht nutzbaren Dargebotes und nur im 
Westen und Nordwesten ein potentiell nutzbares Dargebot mit chemischen Einschränkungen. 
In der Umgebung des Plangebietes liegt die Süß-/Salzwassergrenze bei 50 m unter Flur und 
verursacht geringe oberflächennahe Versalzung. Die Grundwasserneubildungsrate liegt im 
Nordosten mit 139,0 mm/a, im Nordwesten mit 208,0 mm/a und im Westen mit 196,5 mm/a in 
einem mittleren bis hohen Bereich (Abbildung 4). Das Grundwasser fließt genau wie das Ober-
flächenwasser aus Osten und Westen der Uecker zu, welche 1,15 km östlich des Plangebietes 
verläuft und somit im Bereich des Plangebietes von Westen nach Osten (siehe Abb. 3).  
 
Der nördlich und südlich des Plangebietes parallel der Koloniestraße und nördlich der Torge-
lower Straße verlaufende Graben 0:07.03.04 ist nicht mit dem Kienappelgraben und somit 
auch nicht mit den Fließgewässerkörpern UECK-1700 „Kühlscher Graben“ und UECK-0600 
„Uecker“ verbunden (siehe Abb. 4).  
 
Die verfügbaren Daten für den WRRL-Grundwasserkörper ODR_OF_2 (Uecker), das WRRL-
Gewässer UECK -1700 (Kühlscher Graben) und das WRRL-Gewässer UECK-0600 (Uecker) 
sind im Anhang 2 dargestellt. Der Graben 0:07.03.04 ist laut LUNG M-V nicht WRRL-berichts-
pflichtig.  

 

Abbildung 5: Grundwasserneubildung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 
 
4. Vorhabenbeschreibung 
Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker vor. Es wird ein Allgemeines 
Wohngebiet mit zweigeschossiger offener Bauweise und einer GRZ von 0,3 festgesetzt. Die 
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zulässige Versiegelung beträgt 45 %, die Bebauungstiefe ab Straße max. 65 m im Osten. 
Entlang des nördlich verlaufenden Grabens wird eine 5 m breite Graben-Freihaltezone einge-
richtet. Die nach Bebauung unversiegelt bleibenden gehölzlosen Grundstücksflächen sollen 
zukünftig gärtnerisch genutzt werden.  

Mit der Realisierung des B-Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 
einhergehen: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-
stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-
gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 
zu folgenden erhöhten Belastungen der Grundwasserneubildungsfunktion: 
1 Bodenverdichtung durch Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtung, Bau-

stellenzufahrt 
2 Gesetzlich unzulässige Handlungen, die zur Verschmutzung von Grundwasser führen 

können, wie z.B. Einsatz schadhafter Maschinen oder unzulässiger Baustoffe werden 
nicht in Betracht gezogen. 

 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 
1 Flächeninanspruchnahme. 
 
Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in 
diesem Fall: 
1 durch Wohnen verursachte Immissionen und damit einhergehende Schadstoffein-

träge in Luft und auf Flächen sind gering. 
2 Gesetzlich unzulässige Handlungen, die zur Verschmutzung von Grundwasser führen 

können, wie z.B. Tausalzeinsatz, Autowäsche oder Einsatz bodenschädigender 
Stoffe bei Heimwerkerarbeiten werden nicht in Betracht gezogen. 

 

  
Abbildung 6: Planung (Quelle: Planzeichnung) 
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Tabelle 1: Geplante Nutzungen 

Planung Flächen (m²) Flächen (m²) Anteil (%) 
Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,3 15.773,00 

 
70,56 

davon  
  

0,00 
Bauflächen versiegelt 45% 

 
7.097,85 0,00 

Bauflächen unversiegelt 55% 
 

8.675,15 0,00 
Flächen für die Landwirtschaft  6.580,00  29,44 
 22.353,00  100,00 

 
Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser: 
Parallel zur Koloniestraße ca. 44 m entfernt verläuft außerhalb nordwestlich des Plangebietes 
der Graben 0:07.03.04 der vom Wasser- und Bodenverband Uecker-Haffküste bewirtschaftet 
wird. Dieser quert das Plangebiet verrohrt an der Ecke Koloniestraße /Torgelower Straße und 
verläuft weiter südöstlich außerhalb des Plangebietes als intensiv gepflegter Straßengraben 
um dann nördlich des Plangebietes nach Osten abzuknicken und verrohrt über die Torgelower 
Straße hinweg, erst in die Gräben 0:07.03.02/3 und dann weiter ins Grabensystem der Uecker-
wiesen einzuleiten (Abbildung 4).  
Auf dem historischen Messtischblatt von 1900 ist zu sehen, dass der Graben 0:07.03.04 in 
grader Linie über die Straße in einen kanalartigen Graben einleitete der direkt in die Uecker 
bei Hoppenwalde mündete. Jetzt trägt dieser kanalartige Graben die Bezeichnung 0:07.03.00 
und hat einen anderen Verlauf. Die direkte Verbindung durch eine Lücke zwischen zwei Ge-
bäuden einer landwirtschaftlichen Anlage wurde aufrechterhalten, bis die Lücke durch Bebau-
ung nach den 50iger Jahren geschlossen wurde und der Graben den heutigen Verlauf als 
Straßengraben erhielt. Nach 1950 wurden umfangreiche Meliorationsmaßnahmen zur Ent-
wässerung der Ackerflächen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde auch im südöstli-
chen Plangebiet Dränagen als sogenannte Sauger und Sammler verlegt (Abb. 4). Diese be-
finden sich nach Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes in der Zuständigkeit der 
jeweiligen Flächeneigentümer. Der mittig verlegte Sammler schien früher eine unterirdische 
Ableitung über die gegenüberliegende landwirtschaftliche Anlage in die Niederung gehabt zu 
haben. Derzeit entwässert er in den Straßengaben (0:07.03.04). Der Übertritt von Nieder-
schlagswasser von einem Grundstück aufs Andere gleich ob ober- oder unterirdisch ist nicht 
erlaubt (siehe BHG Urteil, 12. Juni 2015 - V ZR 168/14). Daher muss im Rahmen der Umset-
zung der Planung dafür gesorgt werden, dass das anfallende Niederschlagswasser im Plan-
gebiet verbleibt. Ebenso ist aber auch der Flächeneigentümer der im Norden angrenzenden 
Flächen verpflichtet, das anfallende Niederschlagswasser auf seinem Gelände zu verbringen 
und nicht über die Dränage abzuleiten. 
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Abbildung 7: Einleitung der Dränage in den Graben 0:07.03.04 (© LAIV – MV 2020) 

 
Auf den Bauflächen sind maximale Versiegelungen von 45% möglich. Die Schichtenverzeich-
nisse des Landesbohrdatenspeichers (Hy Lpg -/1938, g Lpg 1/1983 siehe Anhang 3) weisen 
für das Plangebiet eine mindestens 4 m und maximal 9 m dicke Sandschicht aus. Der Grund-
wasserflurabstand beträgt >2 - 5 m. Die Verhältnisse sind geeignet, das anfallende Oberflä-
chenwasser auf den Grundstücken nutzen und versickern zu lassen. Dies erfolgt, wenn erfor-
derlich, mittels Versickerungsanlagen oder durch Regenrückhaltung z.B. durch Zisternen oder 
Teiche auf dem jeweiligen Grundstück. Im Rahmen der bautechnischen Erschließung des 
Grundstücks wird ein Niederschlagswasserkonzept erstellt.  
 
5. Ermittlung von Maßnahmen nach Merkblatt DWA-M 153 
 

Das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ enthält 
Empfehlungen zur mengen- und gütemäßigen Behandlung von Regenwasser in modifizierten 
Entwässerungssystemen oder in Trennsystemen. Es analysiert und strukturiert folgende 
komplexe Zusammenhänge: 
• Verschmutzung und Menge des Regenwassers je nach Nutzung und Belag der 
Herkunftsfläche, 
• Schutzbedürfnis des Grundwassers, 
• Schutzbedürfnis der oberirdischen Gewässer, 
• daraus abgeleitet die gegebenenfalls erforderliche Regenwasserbehandlung vor einer 
Versickerung oder vor einer Einleitung in oberirdische Gewässer. 
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1. Flächenermittlung 

Das Einzugsgebiet AE ist 22.353,00 m² groß und entspricht dem Plangebiet. Die Verhältnisse 
im Plangebiet sind geeignet, das anfallende Oberflächenwasser auf den Grundstücken, ggf. 
unter Verwendung technischer Hilfsmittel, zu nutzen und versickern zu lassen. Die Versicke-
rung erfolgt in jedem Fall über die bewachsene Bodenschicht. 

Die Summe aller befestigten Flächen AE,b ergibt sich aus den versiegelten Bauflächen gemäß 
Tabelle 1 und beträgt 7.097,85 m² = ca. 0,70 ha. 
 
Zur Ermittlung des Rechenwertes der undurchlässigen Fläche wird stillschweigend ein 
Abflussbeiwert von ψm = 1 angenommen. Dies ist insofern hinnehmbar, als bei sehr großen 
Niederschlagshöhen auch von Grünflächen oder anderen durchlässig gestalteten Flächen 
Abflussanteile der Einleitungsstelle zufließen, die in der pauschalen Ermittlung nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Der Rechenwert der undurchlässigen Fläche AU ist das Produkt aus AE,b und ψm: 

 
AU = AEB  x ψm 
 
AU = 0,70 ha x 1,0 
 
AU = 0,70 ha 
 

2. Flächenanteil einer undurchlässigen Teilfläche an der undurchlässigen Gesamtfläche f 

Die undurchlässige Gesamtfläche AU beträgt 0,70 ha und ist gleichzeitig die einzige Teilfläche.  
Somit beträgt der Anteil der undurchlässigen Teilfläche an der undurchlässigen Gesamtfläche 
100%  f = 1 
 

3. Gewässertyp Anhang A DWA-M 153, Tabelle A.1a und A.1b 

Gewässer: Grundwasser  außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten 

Typ:  G12 

Punkte: 10 
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4. Bewertungspunkte für Einflüsse aus der Luft (L) Tabelle A.2  

Luftverschmutzung: gering Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen (durch-
schnittlicher täglicher Verkehr unter 5000 Kfz/24h) 

Typ:   L1 

Punkte:  1 

 
5. Bewertungspunkte des Regenabflusses in Abhängigkeit von der Herkunftsfläche (F) Tabelle 
A.3  

Flächenverschmutzung: gering Dachflächen und Terrassenflächen in Wohn- und ver-
gleichbaren Gewerbegebieten 

Typ:    F2 

Punkte:   8 

 
6. Ermittlung der Abflussbelastung B aus Pkt. 2., Pkt. 4., Pkt. 5., 

 
B = f x (L + F) 
 
B = 1 x (1 + 8) 
 
B = 9 
 
7. Vergleich der Gewässerpunkte aus Pkt. 3 mit der Abflussbelastung aus Pkt. 6 

Gewässer: Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten 

Typ:  G12 

Punkte: 10 

9 ≤ 10 
 
B ≤ G keine Regenwasserbehandlung erforderlich 
 
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn die Abflussbelastung B kleiner gleich der 
Gewässerpunkte G ist. Im vorliegenden Fall ist demnach keine Regenwasserbehandlung not-
wendig.  
 
8. Ermittlung des maximal zulässigen Durchgangswertes Dmax 

Die Durchgangswerte D von Behandlungsmaßnahmen sind unterschiedlich hoch. 
Wird die maximal zulässige Restverschmutzung nach einer Behandlung auf das angenom-
mene Schutzbedürfnis des Grundwassers oder oberirdischen Gewässers abgestimmt, so 
ergibt sich für den größten zulässigen Durchgangswert: 
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Dmax  = G / B 
 
Dmax  = 10 / 9 
Dmax  = 1,11 
 
 
9. Durchgangswerte (D) der vorgesehenen Behandlungsmaßnahme Tabelle A.4a 

Behandlungsmaßnahme:  Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden 
 
Typ:    D2 
 
Flächenbelastung a 

Bei einem Verhältnis der undurchlässigen Fläche AU  (0,70 ha) 
zur Sickerfläche AS (1,5 ha) von ≤ 5:1 erfolgt in der Regel breit-
flächige Versickerung 

 
Durchgangswert:  0,20 
 
10. Vergleich der Durchgangswerte (D) aus Pkt. 9 mit dem maximal zulässigen Durchgangs-
wertes (Dmax) aus Pkt. 8  

a) 
0,2 < 1,11 
 
D < Dmax 
 
Das Produkt aller Durchgangswerte ist kleiner als der größte zulässige Durchgangswert 
 
11. Ermittlung des Emmissionswertes (E) als Produkt aus B aus Pkt. 6 und D Pkt. 9  

Der Emissionswert E von abflusswirksamen Flächen ergibt sich aus der Verschmutzung des 
abfließenden Regenwassers (Abflussbelastung B) multipliziert mit dem Durchgangswert D der 
Behandlungsmaßnahme.  
 
E  = B x D 
 
E  = 9 x 0,2 
 
E  = 1,8 
 
12. Vergleich der Gewässerpunkte aus Pkt. 3 mit dem Emmissionswert (E) aus Pkt. 11  

 
1,8 < 10 
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E < G keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Gemäß Ermittlung von Maßnahmen nach Merkblatt DWA-M 153 können die zu erwartenden 
Emissionen aus den undurchlässigen Flächen als dem Schutzbedürfnis des Grundwassers 
angemessen erachtet werden. Die zu passierenden Bodenschichten reinigen das einzulei-
tende Regenwasser ausreichend, so dass von einer Verunreinigung des Grundwassers nicht 
ausgegangen wird. Das Grundwasser soll versickert oder anderweitig zurückgehalten und auf 
den Grundstücken verbraucht werden. Dazu wird im Rahmen der Erschließung ein Nieder-
schlagsentwässerungskonzept erstellt. Die Grundwasserneubildungsfunktion wird somit nicht 
gestört. Beeinträchtigungen des WRRL- Grundwasserkörpers „Randow“ durch das geplante 
Vorhaben sind nicht zu erwarten. Der Zustand der beiden WRRL-Fließgewässerkörper UECK-
1700 „Kühlscher Graben“ und UECK-0600 „Uecker“ bleibt erhalten, da keine direkten – oder 
indirekten Einleitungen aus dem Plangebiet in umgebende Gewässer erfolgen. Das Ver-
schlechterungsverbot wird nicht berührt. Dem Zielerreichungsgebot wird entsprochen. 
 
7. Quellen 
 
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Merkblatt DWA-

M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser August 2007 
WASSERHAUSHALTSGESETZ vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 4.Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) geändert worden ist, 
WASSERGESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN (LWaG) vom 30. November 1992 

(GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

EEG-WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich der Wasserpolitik 

GLRP VP Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Vorpommern, 
Oktober 2009 

LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 
Umwelt M- V, 
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Anhang 1 - Fotodokumentation 
 

 
Bild 01 westlicher Plangebietsbereich, angrenzend Weihnachtsbaumplantage und Graben 
 

 
Bild 02 Plangebiet von Westen nach Osten, nördlich Graben angrenzend 
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Bild 03 Plangebiet Richtung Norden 
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Anhang 2 - Wasserkörpersteckbriefe 
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Anhang 3 – Verwendete Schichtenverzeichnisse des Landesbohrdatenspeichers 
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